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Mitteilung 
 

für den Beirat für Behindertenfragen am 29.03.2017 
 
 
 
Thema: 
 
Information der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention: 
Katastrophenhilfe muss inklusiv sein 
 
 
Mitteilung: 
 
Auf die folgende Information wird hingewiesen: 
 
Anlässlich der Debatte am 3. März 2017 des UN-Menschenrechtsrats über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen veröffentlicht das Deutsche Institut für Menschenrechte die 
Publikation "Katastrophenhilfe muss inklusiv sein". Darin stellt es eine Studie des UN-
Hochkommissariats für Menschenrechte über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
in Gefahrensituationen und humanitären Notlagen vor und hebt die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen der Studie hervor.  
  
Der Link zur Information: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/article/katastrophenhilfe-muss-inklusiv-sein/  
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Cathrin Kameni 
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